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reich, der Schweiz und Däne-
mark ist es ebenfalls gestattet,
in Irland sogar in der Verfas-
sung verankert. Von einem
UN-Botschafter wurde
Deutschland wegen seiner
starren Haltung in dieser Bil-
dungsfrage gerügt und zur Li-
beralisierung aufgefordert.
„Das ist ein Problem des Den-
kens in Deutschland.“ Inzwi-
schen bearbeitet Vogt auch
Anfragen von Eltern, die auf
Grund der Strafverfolgung in
Deutschland wegen Hausun-
terricht ins Ausland geflüch-
tet sind, aber gerne zurück-
kehren würden.

Plädoyer für Pluralismus

Vogt räumt ein, dass er dem
Thema „Homeschooling“ an-
fänglich selbst skeptisch ge-
genüberstand. „Doch nach-
dem ich mich jahrelang damit
beschäftigt habe, sehe ich gar
kein Problem mehr“, sagt er.
„Wir wollen doch eigentlich
eine bunte und pluralistische
Gesellschaft, die auch so etwas
aushält.“ Er plädiert für „mehr
Gelassenheit und mehr Frei-
heitlichkeit“.

I nzwischen wird der 38-jäh-
rige Anwalt, der zwar kein
Fachanwalt, aber unterdes-

sen Fachmann in puncto
Homeschooling ist, auch zu
einschlägigen Konferenzen
wie der GHCE-Conference (Glo-
bal Home Education Confe-
rence) eingeladen. Dort will er
vor allem das juristische Pro-

blem thematisie-
ren und sich selbst
weiter mit dem
Thema verbinden.

Denn gerade im
Fall des Hausun-
terrichts könnte
in den nächsten
Jahren wieder ein-
mal Rechtsge-
schichte geschrie-
ben werden. Noch
gibt es in der poli-
tischen Lobby we-
nig Interesse an
dem, was Vogt
„ein heißes Eisen“
nennt, an dem
sich niemand die
Finger verbren-
nen will. Die juris-

tern unterrichteten Söhnen
der Dudeks, Jonathan, besuch-
te zuletzt für vier Monate die
staatliche Realschule und
schloss diese mit einem
Durchschnitt von 1,1 als Klas-
senbester ab. Er begann eine
Schreinerlehre. Seinem jünge-
re Bruder Daniel hingegen hat
das Schulamt das halbe Jahr
Staatsschule an der Südring-
gauschule in Herleshausen
verweigert. Dafür spielte Da-
niel dann aber zum Festakt
der Schulabgänger im Orches-
ter mit. Jetzt muss sich der Ju-
gendliche vor der Justiz ver-
antworten. Eine andere Fami-
lie hat ihre Kinder nach eini-
gen Jahren von der öffentli-
chen Schule genommen, weil
sie, so Vogt, nicht mehr vom
Schulsystem überzeugt war.
Das Schulamt hat auch dort
Bußgeldverfahren eingeleitet.
„Überall zeigt der Staat per
Bußgeld, wo der Hammer
hängt“, sagt Vogt.

H inter der Tatsache, dass
der Staat per se Eltern
kriminalisiert und

bestraft, die ihre Kinder zu
Hause unterrichten, vermutet
der Eschweger Jurist pure
Angst. „Die Richter befürch-
ten einen Dammbruch.“ Denn
im Gegensatz zu vielen euro-
päischen Nachbarn ist
Deutschland in der Frage der
Schulpflicht isoliert. In Öster-
reich beispielsweise ist nach
halbjähriger Prüfung Home-
schooling möglich, in Frank-

Eine Familie, die Vogt jetzt
vertritt, wurde von der Schul-
behörde verpflichtet, ihre Kin-
der an einer Schule anzumel-
den. Die rechtlichen Streitig-
keiten drehen sich darum, ob
die Anordnung überhaupt
rechtmäßig ist. Einer anderen
Familie aus Vogts Mandant-
schaft wurde teilweise die el-
terliche Sorge entzogen, nach-
dem das Schulamt einen An-
trag beim zuständigen Famili-
engericht gestellt hatte. Das
Aufenthaltsbestimmungs-
recht und das Recht zur Rege-
lung der schulischen Angele-
genheiten wurden dem Ju-
gendamt übertragen. Der zu-
ständige Richter hatte damit
argumentiert, dass die „be-
harrliche Weigerung der El-
tern einen Missbrauch der el-
terlichen Sorge darstellt und
damit nachhaltig das Kindes-
wohl gefährdet ist“. Das Zitat
stammt aus einem Urteil des
Bundesgerichtshofes von
2007. Vogt will die Entschei-
dung angreifen, weil der Rich-
ter die Kinder nicht ausrei-
chend hat begutachten lassen.

Hohe Sozialkompetenz

„Die Erfahrungen mit Kin-
dern, die im Homeschooling
unterrichtet wurden, sind aus-
gesprochen positiv“, sagt der
Anwalt. „Sie sind nicht nur in
ihren schulischen Leistungen
gut, sondern verfügen auch
über eine außergewöhnlich
hohe Sozialkompetenz.“ Einer
der zu Hause von seinen El-

V O N S T E F A N I E S A L Z M A N N

M it Zähnen und Klauen
verteidigt der Staat in
Deutschland die

Schulpflicht. Wer seine Kin-
der nicht zur Schule schickt,
sondern aus den unterschied-
lichsten Motivationen heraus
zu Hause und privat unterrich-
tet, dem drohen Geldbußen
und Entziehung der elterli-
chen Sorge. In Hessen gilt die-
se Art der Schulverweigerung
sogar als Straftatbestand.

Einer der in Deutschland
bekanntesten Fälle ist die Fa-
milie Dudek aus Archfeld bei
Herleshausen. Beide Elterntei-
le unterrichten ihre Kinder
(inzwischen sind es acht) zu
Hause per sogenannten Home-
schooling. Zuletzt wurden sie
deshalb nach Androhung von
Freiheitsstrafen zu 50 Tages-
geldsätzen verurteilt, in Kürze
wird ihr 16-jähriger Sohn Da-
niel vor Gericht stehen müs-
sen.

„Es sind durchgehend
bildungsambitionierte
Menschen.“

A N D R E A S  V O G T ,  A N W A L T

D er Eschweger Rechtsan-
walt Dr. Andreas Vogt
vertritt die Familie Du-

dek seit 2008. Inzwischen ha-
ben sich weitere betroffene El-
tern an ihn gewandt, und Vogt
vertritt bundesweit fünf weite-
re, ähnlich gelagerte Fälle von
Familien, die sich dem staatli-
chen Schulsystem verweigern.
„Die Familien sind ein guter
Querschnitt der Hausunter-
richtsszene“, sagt er. Es sei ein
Vorurteil, sagt Vogt, dass El-
tern sich ausschließlich aus re-
ligiösen Gründen gegen Schule
entscheiden. Es gäbe natürlich
die Gruppe der christlich Moti-
vierten, aber auch Eltern, die
in dem Schulsystem eine Ka-
sernierung sehen oder über-
zeugt von freiheitlichen Lern-
modellen sind, die an keiner
öffentlichen Schule zu finden
sind. „Aber es sind durchge-
hend bildungsambitionierte
Menschen.“

Das natürliche Recht der Eltern

Hinter der Tatsache, dass der Staat per se Eltern kriminalisiert und bestraft, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, vermutet der
Eschweger Anwalt Andreas Vogt pure Angst. „Die Richter befürchten einen Dammbruch“, sagt er. Foto: Stefanie Salzmann

tischen Argumente werden
seiner Ansicht nach bisher
weitestgehend ignoriert und
nicht beantwortet. „Wenn der
Staat Homeschooling zuließe,
würde er zugeben müssen,
dass sein Bildungssystem
nicht perfekt ist.“ Vogt will
seine juristische Argumentati-
on nun in die Gerichte tragen
und die Richter zum längst
überfälligen Dialog bewegen.
Denn der Eschweger Jurist
meint, im Grundgesetz eine
Verfassungslücke entdeckt zu
haben, die von Behörden und
Richtern bisher „hingetrickst“
werde. „Was die Familie als
kleinste gesellschaftliche Zel-
le zu tun bereit ist“, sagt er,
„soll sie doch tun dürfen.“

Immer wieder stehen Rosemarie und Jürgen Dudek vor Gericht - wie hier vor
dem Kasseler Landgericht, vertreten durch ihren Anwalt Andreas Vogt. Foto: hs

H I N T E R G R U N D

Widersprüche
im Grundgesetz

In seiner juristischen Argu-
mentation zum Home-
schooling bezieht sich der
Anwalt Andreas Vogt auf
zwei Artikel des Grundge-
setzes, die sich seiner An-
sicht nach widersprechen.
Zum einen ist in Artikel 6,
Absatz 2, des GG geregelt,
dass Pflege und Erziehung
der Kinder das natürliche
Recht der Eltern sind.

In Artikel 7, Absatz 1,
GG, wird dieses Grund-
recht eingeschränkt, in-
dem der Staat das gesam-
te Schulwesen seiner Auf-
sicht unterstellt.

Während beispielswei-
se die Wehrpflicht im
Grundgesetz eingeschrie-
ben ist, ist die Schulpflicht
als Verpflichtung von El-
tern, seine Kinder in eine
öffentliche Schule zu ge-
ben, nicht benannt.

GG, Art. 6, Abs. 2: Pflege
und Erziehung der Kinder
sind das natürliche Recht
der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betäti-
gung wacht die staatliche
Gemeinschaft.

Art 7 (1): Das gesamte
Schulwesen steht unter
der Aufsicht des Staates.

Der Eschweger
Rechtsanwalt
Andreas Vogt
vertritt bundes-
weit Eltern, die
sich dem staatli-
chen Schulsys-
tem verweigern
und ihre Kinder
zu Hause bilden.
Sein erster Fall
war der der Fa-
milie Dudek aus
Archfeld bei Her-
leshausen.

SONTRA. Eine lange Tradition
haben die Wohltätigkeitskon-
zerte des Heeresmusikkorps 2
Kassel in Sontra. Seit Jahr-
zehnten spielt das Bundes-
wehrorchester, das einzige
des Landes Hessen, an alten
Bundeswehrstandorten, um
die Verbindung zwischen Be-
völkerung und Bundeswehr
zu fördern. Am 28. November
ab 19.30 Uhr sind die Musiker
erneut zu Gast im Sontraer
Bürgerhaus und werden mit
Märschen, Musical-Stücken
und beliebten Melodien die
Gäste verzaubern.

„Die Konzerte mit dem Hee-
resmusikkorps 2 sind bei uns
sehr beliebt und wir haben
hier immer besonders viele
auswärtige Gäste, die die Qua-
lität der Musiker sehr schät-
zen“, so Touristinformations-
leiter Michael Kulla.

Erlös wird gespendet

In diesem Jahr soll der Rein-
erlös des Konzertes an zwei
wohltätige Organisationen
aus Sontra und eine überregio-
nale gespendet werden. „Wir
haben uns für den Ortsver-
band Sontra des Arbeiter-Sa-
mariter-Bunds, den anonymen
Suchthilfekreis Eschwege,
Haus Elan, sowie für die Akti-
on für behinderte Menschen
im Werra-Meißner-Kreis ent-
schieden“, erklärt Bürger-
meister Karl-Heinz Schäfer.
„Wir freuen uns sehr, das Or-
chester unter der Leitung von
Oberstleutnant Reinhard Ki-
auka wieder in Sontra für den
guten Zweck begrüßen zu
können“, so der Bürgermeis-
ter weiter. Die begehrten Ein-
trittskarten gibt es zum Preis
von 11 Euro über die Tourist-
information Sontra, Telefon
0 56 53/97 77 44. (sb)

Beliebte
Melodien für
guten Zweck
Heeresmusikkorps 2
spielt in Sontra

SONTRA. Nach einer großen
Enttäuschung wurde aus dem
Bauern Andreas Schrotham-
mer ein überzeugter Frauen-
feind, deshalb duldet er außer
seiner schwerhörigen alten
Magd keine andere Frau auf
seinem Hof. Sein Sohn Michel,
der in der Stadt eine Landwirt-
schaftsschule besucht, ver-
liebt sich in die Tochter der
Zimmerwirtin, als er auf den
väterlichen Hof zurückkehrt,
nimmt das Schicksal seinen
Lauf.

Klassisches Volkstheater

So beginnt das Stück „Der
weibscheue Hof“, das Pfundt-
ners Bayrische Bühne am 12.
November im Sontraer Bür-
gerhaus um 20 Uhr präsen-
tiert. Seit Jahrzehnten ist
Pfundtners Bayrische Bühne
in der Berg- und Hänselstadt
ein gern gesehener Gast. „Wir
freuen uns, auch in diesem
Jahr wieder ein klassisches
Volkstheaterstück im Bürger-
haus präsentieren zu kön-
nen“, so Michael Kulla, Leiter
der Sontraer Touristinformati-
on.

„Besonders bei den Älteren
ist die bayrische Bühne sehr
beliebt, aber die Stücke sind
natürlich auch etwas für jün-
gere Leute.“ Vor dem Lustspiel
von Albert Martens spielen die
Darsteller beliebte Melodien
mit Geige und Klavier.

Über die Touristinformati-
on, Telefon 0 56 53/97 77 44,
und an der Abendkasse kann
man die Eintrittskarten zum
Preis von 12 Euro erwerben.

(sb)

Pfundtners
Bayrische
Bühne in Sontra

http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000024060952'
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